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[bookmark: spruchk_nummer_][bookmark: i_besetzung_]hat der 3. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Freiherr von Welck, den Richter am Oberverwaltungsgericht Kober und den Richter am Oberverwaltungsgericht Groschupp

[bookmark: i_beschluss_datum_]am 9. Januar 2015
beschlossen:
[bookmark: i_text_]
Der Klägerin wird auf Antrag Prozesskostenhilfe ohne Ratenzahlung unter Beiordnung von Rechtanwalt M..................................................., zu den Bedingungen eines im Bezirk des Oberverwaltungsgerichts ansässigen Rechtsanwalts bewilligt.
Gründe
Nach § 166 VwGO i. V. m. § 114 Satz 1 ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. Diese Voraussetzungen liegen vor.1

Die Klägerin ist als Empfängerin von Leistungen zur Grundsicherung im Alter und damit von Sozialhilfe nach dem Katalog des § 8 SGB XII bedürftig. Wie sich aus dem Zulassungsbeschluss des Senats vom 25. August 2014 - 3 A 614/12 - ergibt, hat ihre Rechtsverfolgung auch hinreichende Aussicht auf Erfolg, da der Ausgang des Berufungsverfahrens zumindest ungewiss erscheint.2

Liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe vor, ist dem Antragsteller in Verfahren, in denen - wie hier gemäß § 67 Abs. 4 VwGO - Vertretungszwang besteht, ein zu seiner Vertretung bereiter Rechtsanwalt beizuordnen (§ 166 VwGO i. V. m. § 121 Abs. 1 ZPO).3

Aus § 121 Abs. 3 ZPO, der über § 166 VwGO entsprechend anwendbar ist, lässt sich der allgemeine Gedanke ableiten, dass im Prozesskostenhilfeverfahren nicht unbedingt erforderliche Kosten - insbesondere Reisekosten - zu vermeiden sind (VGH BW, 
Beschl. v. 26. Oktober 2006 - 13 S 1799/06 -, juris Rn. 4 m. w. N.; Neumann, in: 
Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 166 Rn. 141), weswegen bei einem Antragsteller, der seinen Wohnsitz innerhalb des Gerichtsbezirks des Prozessgerichts hat, grundsätzlich nur eine Beiordnung zu den Bedingungen eines im Gerichtsbezirk des Prozessgerichts ansässigen Rechtsanwalts in Betracht kommt.4

Etwas anderes gilt freilich ausnahmsweise dann, wenn der Antragsteller gute Gründe hat, den auswärtigen Rechtsanwalt mit seiner Vertretung zu beauftragen. Davon ist insbesondere auszugehen, wenn das Verfahren eine besonders qualifizierte rechtliche Beratung erfordert, die der auswärtige Rechtsanwalt gewährleisten kann, oder zu diesem ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht (OVG M-V, Beschl. v. 10. Januar 1995 - 3 O 89/94 -, juris; Neumann a. a. O.).5

Dass dies hier der Fall sein soll, wurde von der Klägerin nicht vorgetragen und ist auch nicht ersichtlich, zumal die Klägerin verschiedene Rechtsanwälte mit der Durchsetzung ihres geltend gemachten Anspruchs auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis beauftragt hatte.6

Die Beschränkung der Beiordnung eines nicht im Bezirk des Prozessgerichts niedergelassenen Rechtsanwalts auf die Kosten eines dort niedergelassenen Rechtsanwalts ist zwar nur im Einverständnis des Rechtsanwalts zulässig (OVG 
Hamburg, Beschl. v. 1. Dezember 2008 - 4 So 75/08 -, juris Rn. 8; Neumann a. a. O.). Wurde die Beiordnung jedoch durch einen Rechtsanwalt beantragt, der nicht im Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist, so liegt darin regelmäßig ein konkludentes Einverständnis mit einer Einschränkung der Beiordnung auf die Bedingungen eines im Bezirk des Prozessgerichts niedergelassenen Rechtsanwalts (BGH, 
Beschl. v. 10. Oktober 2006 - XI ZB 1/06 -, juris Rn. 7).7
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